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Die Zahl der Untauglichen nahm deutlich zu :
Knapp 4 2 Prozent aller gemu sterten Wehrpflichti-
gen waren untauglich . Letztlich ist die Zahl sogar
noch höher, denn von den vorüb ergehend untaug-
lich Gemusterten wird nach aller Erfahrung die
Hälfte schließlich ausgemustert. D emzufolge ist
die Hälfte der B evölkerung verteidigungsunge-
eignet. Die Zahl der für den Grundwehrdienst ver-
fügb aren Wehrpflichtigen wird b ewusst gering ge-
halten, um eine scheinb are Wehrgerechtigkeit vor-
zutäuschen, die es tatsächlich nicht gibt. Fakt ist,
dass immer weniger Wehrpflichtige einen Dienst
leiten, wob ei die Kriegsdienstverweigerer b enach-
teiligt werden . Die Zentralstelle KDV hat Zahlen er-

mittelt, wonach Wehrpflichtige , die vor der Muste-
rung ihren KDV-Antrag stellen, in der Regel taug-
lich gemustert werden . Ohne KDV-Antrag liegt die
Chance für Untauglichkeit b ei fast 5 0 Prozent.

In der B eratungspraxis sollten alle Wehrpflichti-
ge verstärkt darauf hingewiesen werden, vor der
Musterung nichts zu tun und insb esondere keinen
KDV-Antrag zu stellen - erst die Mu sterung abwar-
ten und dann Entscheidungen treffen .

Kla us Pfisterer ist KDV-Rech tsbeista nd und Spre-
cher des DFG- VK-Landesverbandes Baden- Würt-
tem berg.

er no ch alle Tassen im Schrank hat, kann an-
ge sichts die ser terminologischen Chimäre

nur noch in schallendes Gelächter ausbrechen . «
Mit solch b eißendem Spott kommentierte Jürgen
Ro se , Ob erstleutnant der Bunde swehr und seitJah-
ren der härteste Kritiker der Wehrpflicht inner-
halb der Armee , den B e schlu ss de s SPD-Vorstande s
über die »freiwillige Wehrpflicht« . Eine solche soll
− und wird wohl − der Ende Oktob er in Hamburg
stattfindende SPD-Parteitag entsprechend dem
Leitantrag » Ge sellschaftliche Verankerung der
Bunde swehr erhalten − Freiwilligkeit stärken« de s
Parteivorstands be schließen .

Was kann man sich unter dieser ominö sen Ver-
bindung von Freiwilligkeit und Zwang vorstellen .
Die SPD erklärt das in ihrem Leitantrag so : »Wir stre-
ben an, zum Dienst in den Streitkräften künftig nur
noch diej enigen einzub erufen, die sich zuvor b e-
reit erklärt hab en, den Dienst in der Bunde swehr
leisten zu wollen . «

Üb ersetzt heißt das : Die Wehrpflicht bleibt im
Grundsatz b e stehen, eine Grundge setzänderung
soll e s nicht geb en . In der Verfassung heißt es in Ar-
tikel 1 2 a: »Männer können . . . zum Dienst in den
Streitkräften . . . verpflichtet werden . « Erhalten blei-
ben soll auch die zivile Wehrverwaltung, die üb er
die Kreiswehrersatzämter die Musterungen durch-
führt, denn die se Untersuchungen des ganzen
männlichen Jahrgangs sollen »b eib ehalten« wer-
den . Was wegfällt, ist die zwangsläufige Einberu-
fung zum Grundwehrdienst − und zwar dann,
wenn sich genügend freiwillig für die Dienstleis-
tung melden .

Am Prinzip Wehrpflicht würde sich also nichts
ändern, in der Praxis wäre hingegen fast alle s an-
ders . Weil niemand mehr damit rechnen müsste ,
gegen seinen Willen zur Bunde swehr einb erufen
zu werden, müsste niemand mehr einen KDV-An-
trag stellen − der Zivildienst fiele also weg, würde
bzw. ebenfalls zu einer rein freiwilligen Veranstal-
tung umgewandelt werden .

Warum präsentiert die SPD-Führung einen sol-
chen Vorschlag? Sie reagiert damit auf die seit Jah-
ren anhaltende innerp arteiliche Diskussion, in der
sich mittlerweile zwei annähernd gleich große La-
ger gegenüb erstehen . D as eine will − aus den unter-
schiedlichsten Gründen − an der Wehrpflicht fest-
halten, während das andere die Bundeswehr in ei-
ne reine Freiwilligenarmee umwandeln will . Die
Ab stimmung üb er einen Antrag auf Ab schaffung
der Wehrpflicht wäre de shalb eine Zerreißprob e .
D as Gerede von einer »intelligenten Weiterent-
wicklung der Wehrpflicht« ist also der klassische
Formelkompromiss , der es b eiden Seiten erlaubt,
das Gesicht zu wahren − die Wehrpflicht bleibt
grundsätzlich erhalten, faktisch wird die Bundes-
wehr zur Freiwilligenarmee .

Ein weiterer Vorteil die ser Lö sung: Man müsste
als Regierung nicht mehr lügen . D enn in der Reali-
tät ist die Bunde swehr längst eine Armee , in der die
Wehrpflichtigen b edeutungslo s sind . Von 2 5 0 . 0 0 0
SoldatInnen sind nur 3 0 . 0 0 0 Grundwehrdienstleis-
tende . D aneb en gibt zwar noch ca. 2 0 . 0 0 0 so ge-
nannte FWDL, freiwillig Wehrdienstleistende , die
den neunmonatigen Grundwehrdienst bei b esse-
rer B ezahlung auf bis zu insgesamt 2 3 Monate ver-

Stefan Philipp

Der schwarze Schimmel:
freiwillige SPD-Wehrpflicht
Zivildienst und Notwendigkeit zur KDV-Antragstellung
nach Art. 4 Abs . 3 GG fielen bei Realisierung weg
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längert haben, faktisch sind das ab er Freiwillige
und keine Wehrdienstleistenden . B ei somit 4 0 . 0 0 0
zwangsweisen Einb erufungen pro Jahr über die
Wehrpflicht und Jahrgängen, die ca. 4 0 0 . 0 0 0 junge
Männer umfassen, stellt sich das Gerechtig-
keitsproblem .

D as Bunde sverfassungsgericht hat b ereits 1 978
klar entschieden : D em Staat steht e s frei, ob er die
Bundeswehr üb er die Wehrpflicht o der als Freiwil-
ligenarmee organisiert. Wenn er sich für die Wehr-
pflicht entscheidet, dann mu ss diese wegen des
Gleichheitsgrundsatze s nach Art. 3 GG »gerecht«
durchgeführt werden, e s dürfen also nicht einzel-
ne o der ganze Gruppen willkürlich von der Ver-
pflichtung zur Wehrdienstleistung b efreit werden,
weil b eispielsweise der Personalb edarf geringer ist
als die Zahl der zur Verfügung Stehenden .

Genau eine solche Situation existiert ab er seit
Jahren, we shalb b eim Verfassungsgericht b ereits
eine Vorlage des Verwaltungsgerichts Köln zur Ent-
scheidung anhängig ist, das die »Wehrgerechtig-
keit« nicht mehr gewährleistet sieht und deshalb
die Wehrpflicht für nicht mehr verfassungsgemäß
hält. Die Regierung geht diesem Gerechtig-
keitsproblem bislang au s dem Weg und trickst mit
allen Mitteln . So sind z . B . die Tauglichkeitskriterien
so verändert worden, dass im ersten Halbj ahr mehr
als 4 6 Prozent aller Gemusterten für untauglich er-
klärt wurden − dass die Hälfte der B evölkerung
krank ist, kann ab er niemand ernsthaft glaub en .
(Siehe vorstehenden Beitrag vo n Kla us Pfisterer.)

D as Gerechtigkeitsproblem stellt sich auch
no ch in einer weiteren Frage . Während die Bunde s-
wehr trotz der Tauglichkeitstricksereien nur no ch
den geringsten Teil der eigentlich zur Verfügung
Stehenden einberuft, werden alle anerkannten
Kriegsdienstverweigerer zum Zivildienst einb eru-

F or u m Pa-
zi fi s mus

fen . D amit ergibt sich die ab surde Lage , dass e s weit
mehr Zivis als Grundwehrdienstleistende gibt, soll
do ch der Zivildienst von der Grundgesetzsystema-
tik her lediglich Ersatz für den verweigerten Wehr-
dienst sein . KDV-Organisationen raten deshalb seit
Jahren dazu , mit der KDV-Antragstellung abzuwar-
ten, bis man tatsächlich einen Einberufungsb e-
scheid erhält. Die Anerkennung als Kriegsdienst-
verweigerer ist mittlerweile so problemlo s gewor-
den, dass praktisch j eder, der sich ernsthaft darum
b emüht, dem Militärdienst entgehen kann .

Wie sehen die Realisierungschancen der freiwil-
ligen SPD-Wehrpflicht au s? In dieser Legislaturpe-
rio de wird sich gar nichts verändern, weil sich die
große Ko alition auf die Wehrpflicht fe stgelegt hat
und die CDU/C SU bislang daran nicht rütteln will .
Nach der nächsten Bunde stagswahl könnte sich
die Lage allerdings völlig anders darstellen, weil al-
le drei j etzigen Oppo sitionsp arteien für eine Ab-
schaffung der Wehrpflicht eintreten . E s sind also
keine Ko alitionen denkb ar, in der nicht minde s-
tens ein Partner für eine Veränderung eintritt.

Bleibt die Frage , wie eine »freiwillige Wehr-
pflicht« aus p azifistisch-antimilitaristischer Sicht
zu b ewerten ist. Krieg ist ein Verbrechen, die
Dienstleistung dafür eb enfalls , also auch der
Zwang zu einer solchen Kriegsdienstleistung. D a-
raus folgt als Hauptforderung die nach der Ab schaf-
fung der Armee , daneb en aber mindestens die
nach der Ab schaffung de s Kriegsdienstzwangs , der
Wehrpflicht. Insofern wäre die freiwillige SPD-
Wehrpflicht ein erster kleiner Schritt.

Stefan Ph ilipp ist Redaktio nsleiter vo nF or u m Pa-
zi fi s mus und stellvertretender Vorsitzender der

Zen tralstelle KDV.

Leitsatz (redaktio nell): Die B eschwerde gegen
die verhängte Disziplinarmaßnahme − 1 8 Tage Dis-
ziplinararre st − wird zurückgewiesen . Die − wie
hier vorliegend zweite − Inhaftierung eine s Total-
verweigerers erscheint (noch) zulässig, wohinge-
gen Zweifel b estehen, ob eine dritte Disziplinarar-
re stmaßnahme no ch verhältnismäßig wäre , da die
einzelnen Dienstpflichtverletzungen auf einem
einmaligen und fortwirkenden Ausgangsent-
schluss zur Verweigerung der sich au s der Wehr-
pflicht ergebenden Pflichten b eruhen und Diszip-
linarmaßnahmen den Verweigerer in seiner Geis-
teshaltung nicht b eugen dürfen .

TDG Süd, Beschluss vom 31 . 07. 2 0 07
Aktenzeichen : − Az : S 7 B Lb 04/07 −

I . D er B eschwerdeführer mu sste am 09 . Juli 2 0 07
mit einem Disziplinararrest in Höhe von sieb en Ta-
gen b elegt werden, weil er, seinen Einberufungsb e-
scheid unb e achtend , unerlaubt seinen Wehrdienst
nicht angetreten und nach der Zuführung durch
die Feldj äger zur Rekrutenkomp anie 5 in B ad Fran-
kenhausen die Ausführung von B efehlen verwei-
gert hatte . (. . . )

Nach Verbüßung de s seinerzeit verhängten Dis-
ziplinararre ste s erteilte der Zeuge OLt L. in seiner

Truppendienstgericht Süd

Inhaftierung eines Totalverweigerers
Zweifel an fortgesetzter Verhängung von Disziplinararrest
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